
REESER AMTSBLATT, Ausgabe 6, Jahrgang 2024, vom 10.04.2024, Seite 1 

Herausgeber: Stadt Rees – Der Bürgermeister - Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Sebastian Hense. Erscheinungsweise: Nach Bedarf. 

Bezug: Abholung im Rathaus, kostenfrei; außerdem im Internet unter www.stadt-rees.de abrufbar. 

  
 

 

Ausgabe 6, Jahrgang 2024, vom 10.04.2024 

 

Inhaltsverzeichnis: 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt Seite: 

1 

Bekanntmachung der Deichschauen 2024 durch die Bezirksregierung Düs-
seldorf: 
Deichschau gemäß § 95 III des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) 

2 

2 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt 
Rees für das Haushaltsjahr 2024 

2 

3 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-
len in der Stadt Rees aus besonderem Anlass (verkaufsoffene Sonntage) 
im Jahr 2024 vom 21.03.2024 

5 

4 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen  
Parlament am 9. Juni 2024 

7 

5 
Wahlbekanntmachung zur Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 
2024 

10 

6 
Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf: 
Planfeststellungsbeschluss zur Deichsanierung Rees-Löwenberg,  
3. Planungsabschnitt zwischen Rhein-km 837,7 – 844,8, rechtes Ufer 

12 

 

 

 

http://www.stadt-rees.de/


 2 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 6, Jahrgang 2024 vom 10.04.2024, Seite 2 

Herausgeber: Stadt Rees – Der Bürgermeister -, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

 

1. Bekanntmachung der Deichschauen 2024 durch die Bezirksregierung Düsseldorf: 
Deichschau gemäß § 95 III des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG) 

Die diesjährigen Deichschauen im Stadtgebiet Rees gemäß § 95 III des Wassergesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 25. Juni 1995, neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 

2021 finden an folgenden Terminen statt: 

 

07.05.2024 Deichverband Bislich-Landesgrenze: Haffen-Mehr, Rees   

Beginn: 09:00 Uhr 

  Treffpunkt: Oberes Deichende, Am Stummen Deich,    

    Kreisgrenze Wesel / Kleve 

  

07.05.2024 Deichverband Bislich-Landesgrenze: Polder      

Lohrwardt / Reckerfeld   

  Beginn: 13:30 Uhr 

  Treffpunkt: Schöpfwerk Lohrwardt, Haffen 

 

05.09.2024 Deichverband Bislich-Landesgrenze: Stadtgebiet Rees und    

Bienen, Millingen, Vehlingen   

  Beginn: 09:00 Uhr 

  Treffpunkt: Ende Lindenallee in Rees 

 

24.09.2024 Deichschau Grietherbusch   
 Beginn: 10:00 Uhr 
  Treffpunkt: Klarenbeckshof, Deichgräf Heveling 

 
Die Deichschau ist grundsätzlich nicht öffentlich. Die Teilnahmeberechtigung ist in § 95 II 

LWG geregelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf kann weitere Teilnehmer zulassen. 

 

Die Termine werden hiermit gemäß § 95 III 1, II 2 LWG ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 

 

Düsseldorf, den 12.03.2024 

Im Auftrag 

gezeichnet 

Guido Gohres 

2. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Rees für das 
Haushaltsjahr 2024 

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2024 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. April 2022 (GV. NRW.S. 490), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom 14.02.2024 folgende Haus-
haltssatzung erlassen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis-
tenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  52.003.690 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  60.545.040 € 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  47.388.800 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  54.444.660 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.239.250 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.266.855 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.138.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.288.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

3.023.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künf-
tigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

3.130.000 € 
festgesetzt. 

 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergeb-
nisplan wird auf 

5.164.433 € 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnis-
plan wird auf 

3.376.917 € 
festgesetzt 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 

15.000.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf   259 v.H. 
 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   501 v.H. 
  
2. Gewerbesteuer auf   416 v.H. 
 

§ 7 
Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept). 
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§ 8 
Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktes (Teilergebnis-plan) 
werden zu Budgets im Sinne von § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zusam-
mengefasst. 
 
Innerhalb des Produktes können Mehrerträge /-einzahlungen grundsätzlich für Mehraufwendungen /  
-auszahlungen verwendet werden. 
 
Innerhalb eines Produktes (Teilfinanzplan) sind die investiven Auszahlungen für den Bereich der immateriellen 
Vermögensgegenstände, der Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und 
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) in Verbindung mit der jeweiligen Investitionsnummer gegenseitig 
deckungsfähig. 
 
Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden: 
 
- Personalaufwendungen und -auszahlungen 
- Aufwendungen und Auszahlungen für Schulschwimmen 
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerversicherung 
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Betreuung der Schulinfrastruktur im Bereich der IT-Ausstattung 
- Aufwendungen für Abschreibungen 
- Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an öffent-
liche Sonderrechnungen (Leistungen Bauhofbetrieb) 
 

§ 9 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheb-
lich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Planansatz um 20.000 € übersteigen. 
 
Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher 
oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rah-
men des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der 
Budgetierungsregelung gewährleistet ist. 
 
Gemäß § 78 GO NRW wird die Wertgrenze für nicht geringfügige Investitionen durch den Ratsbeschluss vom 
13.11.2007 auf 30.000 € festgesetzt. 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Kleve mit Schreiben vom 22.02.2024 angezeigt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW während der Dienststunden bei der 
Stadtverwaltung Rees, Markt 1, 46459 Rees, Zimmer 219, bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlus-
ses 2023 öffentlich aus. Weiterhin besteht die Möglichkeit auf der Internetseite der Stadt Rees (www.stadt-
rees.de) diesen einzusehen. 
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, den 20.03.2024 
 
Sebastian Hense 
Bürgermeister 
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3. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Stadt Rees aus besonderem Anlass (verkaufsoffene Sonntage) im Jahr 2024 vom 
21.03.2024 

Aufgrund §§ 27 ff. des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom 13.05.1980 (GV NW S. 

528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2021 (GV NRW S. 762) und § 6 Abs. 4 und 

1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten NRW (LÖG) vom 16.11.2006 (GV 

NRW S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2018 (GV NRW S. 172) i.V.m. der 

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und techni-

schen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 27.11.2012 (GV NRW S. 622), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 10.01.2023 (GV NRW S. 48) hat der Rat der Stadt Rees in sei-

ner Sitzung am 21.03.2024 die folgende Verordnung für das Stadtgebiet Rees beschlos-

sen: 

 

§ 1 

Freigabe der Verkaufsöffnung 

 

1) Diese Verordnung gilt für den im beiliegenden Plan dargestellten Bereich des histori-

schen Stadtkerns von Rees. Der Plan ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Verordnung. 

 

2) Abweichend von § 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) 

dürfen Verkaufsstellen gemäß § 6 Abs. 1 LÖG NRW  

  

   a.) am Sonntag, dem 26.05.2024, aus Anlass des Stadtfestes 

    und 

   b.) am Sonntag, dem 13.10.2024, aus Anlass des Rheinfestes 

 

jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 

Die Sonntagsöffnungen anlässlich des Stadt- und des Rheinfestes werden räumlich auf 

den im beigefügten Plan rot markierten / schraffierten Bereich beschränkt und umfassen 

die folgenden Bereiche: Am Stadtgarten, Vor dem Delltor / Dellstraße / Markt / Kirchplatz / 

Fallstraße / Kapitelstraße / Neustraße / Oberstadt 2 + 6 / Wasserstraße 3 / Rheinstraße 4 + 

8 / Florastraße 8.  

 

3) Lebensmittel- und Getränkehandel sowie Apotheken (außer Notdienst) sind von der 

Sonntagsöffnung ausgenommen. 

 

§ 2 

Ordnungswidrigkeiten 

 

1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

im Rahmen des § 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.   

 

2) Die Ordnungswidrigkeit nach § 12 Absatz 1 Nr. 1 oder 3 LÖG NRW kann mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000 Euro, in den Fällen des § 12 Absatzes 1 Nr. 2 LÖG NRW mit ei-

ner Geldbuße bis zu 15.000 Euro geahndet werden. 

 

 

 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10785&val=10785&seite=1062&sg=0&menu=1
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§ 3  

Inkrafttreten 

 

1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.   

 

2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 

Feiertagen vom 28.03.2023 außer Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-

len in der Stadt Rees aus besonderem Anlass (verkaufsoffene Sonntage) im Jahr 2024 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 

Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekannt-

machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt,  

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  

   oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt.  

 

Rees, den 21.03.2024 

 

Stadt Rees 

Der Bürgermeister 

Sebastian Hense 
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4. Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am  
9. Juni 2024 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der 
Stadt Rees wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im Wahlamt der Stadt Rees, Raum 14 für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. 
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 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 

Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12.00 Uhr, beim Wahl-
amt der Stadt Rees, Raum 14, Markt 1, 46459 Rees, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Kleve durch Stimmabgabe in ei-

nem beliebigen Wahlraum des Kreises 

oder  
durch Briefwahl 

teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, 
bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der Euro-
pawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17a Absatz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 
der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 7. Juni 2024, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elekt-
ronisch beantragt werden.  
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel, 

 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,  

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und  

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. 
 
Rees, den 08.04.2024 
 
Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
Andreas Mai 
Erster Beigeordneter 
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5. Wahlbekanntmachung zur Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 

1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
 statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Rees ist in 11 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 04. Mai 2024 
bis 19. Mai 2024 zugestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 
15.30 Uhr im Bürgerhaus in Rees, Markt 1, 46459 Rees, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 

 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.  

 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis Kleve  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Kleve oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 

gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 
des Europawahlgesetzes). 

 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgeset-
zes).  

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches). 
 
Rees, den 08.04.2024 
 
Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
Andreas Mai 
Erster Beigeordneter 
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6. Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf: 
Planfeststellungsbeschluss zur Deichsanierung Rees-Löwenberg, 3. Planungsab-
schnitt zwischen Rhein-km 837,7 – 844,8, rechtes Ufer 

Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf vom 26.03.2024  

– Az.: 54.04.01.01-38– liegt mit den festgestellten Planunterlagen gemäß § 74 Abs. 4  

S. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 

und § 27 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

 

in der Zeit vom 22.04.2024 bis 05.05.2024 einschließlich 

 

bei der Stadtverwaltung Rees – Stadtarchiv Rees – Hermann-Terlinden-Weg 1, 46459 

Rees, während folgender Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht aus: 

 

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr 

 

Um vorherige Terminvereinbarung unter 02851 51480 wird gebeten. 

 

Zusätzlich kann der Planfeststellungsbeschluss über die Internetseite der Bezirksregierung 

Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Services“ -> „Offenlagen“ eingesehen wer-

den. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren Einwendungen entschie-

den worden ist, zugestellt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen 

Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). 

 

Düsseldorf, 02.04.2024 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

-Obere Wasserbehörde- 

54.04.01.01-38 

 

Im Auftrag 

 

gezeichnet 

Madeline Günther 

 

 

  


